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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
für die Übermittlung des oben genannten Referentenentwurfs und die 
Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen, danke ich Ihnen. Mit dem Geset-
zesentwurf passen Sie die nationale Rechtslage an die Batterieverord-
nung der EU an und nutzen die entsprechenden Gestaltungsspielräume. 
Aus Sicht des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW 
sind Änderungen des nationalen Batterierechts zwingend erforderlich, um 
ein reibungsloses Zusammenspiel der Verordnung (EU) 2023/1542 mit 
der nationalen Gesetzgebung sicherzustellen. 
 
Im Einzelnen nehme ich wie folgt Stellung: 
 

• Die Grundpflicht aller Hersteller, sich an einer Organisation für Her-
stellerverantwortung zu beteiligen und die damit verbundene Aus-
weitung eines kollektiven Systems, auch auf Altbatterien für leichte 
Verkehrsmittel sowie auf Starter-, Industrie- und Elektrofahrzeug-
altbatterien befürworte ich. Die Verpflichtung zur kollektiven Wahr-
nehmung der Herstellerverantwortung hat sich für Gerätebatterien 
bewährt und sollte daher auch für alle anderen Batteriekategorien 
gelten. Die vorgeschlagene Gesetzesänderung wird daher unter-
stützt. 
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• Ergänzt werden sollte eine Sanktionsmöglichkeit gegenüber Händ-
lern, die entgegen § 14 Absatz 1 und 2 ihren Rücknahmepflichten 
für Gerätealtbatterien und Altbatterien für leichte Verkehrsmittel 
vom Endnutzer nicht nachkommen. Mit diesen Sanktionsmöglich-
keiten sollen die Vollzugsbehörden in die Lage versetzt werden, 
die entsprechenden Händlerpflichten durchzusetzen. 
 

• Ergänzt werden sollte auch eine Sanktionsmöglichkeit gegenüber 
Händlern, die entgegen § 18 Absatz 1 und 2 ihren Rücknahme-
pflichten für Starter-, Industrie- und Elektrofahrzeugaltbatterien 
vom Endnutzer nicht nachkommen. Mit diesen Sanktionsmöglich-
keiten sollen die Vollzugsbehörden in die Lage versetzt werden, 
die entsprechenden Händlerpflichten durchzusetzen. 
 

• Aus der Praxis berichten die öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger, dass auch Fahrzeugbatterien an den Wertstoffhöfen regel-
mäßig abgegeben oder einfach ohne Erlaubnis abgestellt wer-
den. Dies zeigt deutlich, dass die Endverbraucher die öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger als wichtige Rückgabestelle nut-
zen. Um auch hier ein einheitliches für den Endnutzer verständli-
ches System zu haben, sollten alle öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger an der Sammlung von Starterbatterien gemäß § 20 
des Gesetzesentwurfs verpflichtend mitwirken.  

 
• Während bisher lediglich eine interne Fertigungskontrolle für Her-

steller von Batterien erforderlich war, sollen bestimmte Produktan-
forderungen künftig durch Konformitätsbewertungsstellen verifi-
ziert werden. Für diese Konformitätsbewertungsstellen sieht die 
neue EU-Verordnung eine nationale Notifizierung vor. Hinsichtlich 
der nach § 39 durch die Länder einzurichtenden notifizierende Be-
hörde weise ich darauf hin, dass derzeit noch Gespräche zwischen 
den Ländern stattfinden, um die Möglichkeiten hierfür zu eruieren. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez.  
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